
VERORDNUNG (EU) 2015/2406 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2015 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler 
Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 

Parlaments und des Rates im Hinblick auf den International Accounting Standard 1 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 
betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (1), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission (2) wurden bestimmte internationale 
Rechnungslegungsstandards und Interpretationen, die am 15. Oktober 2008 vorlagen, in das EU-Recht 
übernommen. 

(2)  Am 18. Dezember 2014 hat das International Accounting Standards Board (IASB) unter dem Titel Initiative zu 
Angaben Änderungen am International Accounting Standard (IAS) 1 Darstellung des Abschlusses veröffentlicht. Die 
Änderungen zielen darauf ab, die Angaben zu verbessern und die Unternehmen zur Ermessensausübung zu 
ermutigen, wenn diese in Anwendung von IAS 1 bestimmen, welche Angaben ihr Abschluss enthalten soll. 

(3)  Um Kohärenz zwischen den internationalen Rechnungslegungsstandards zu gewährleisten, müssen aufgrund der 
Änderungen an IAS 1 konsequenterweise auch IAS 34 und IFRS 7 geändert werden. 

(4)  Die Anhörung der Europäischen Beratergruppe für Rechnungslegung (European Financial Reporting Advisory 
Group, EFRAG) hat bestätigt, dass die Änderungen an IAS 1 die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 genannten Kriterien für eine Übernahme erfüllen. 

(5)  Die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(6) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen mit der Stellungnahme des Regelungsaus
schusses für Rechnungslegung in Einklang — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird wie folgt geändert: 

a)  IAS 1 Darstellung des Abschlusses wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert, 

b)  IAS 34 Zwischenberichterstattung und IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben werden im Einklang mit den Änderungen an 
IAS 1 gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Die Unternehmen wenden die in Artikel 1 genannten Änderungen spätestens mit Beginn des ersten am oder nach dem 
1. Januar 2016 beginnenden Geschäftsjahres an. 
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(1) ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1. 
(2) Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internationaler 

Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 320 vom 
29.11.2008, S. 1). 



Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2015 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Angabeninitiative 

(Änderungen an IAS 1) 

Änderungen an 

IAS 1 Darstellung des Abschlusses 

Die Paragraphen 10, 31, 54–55, 82A, 85, 113–114, 117, 119 und 122 werden geändert, die Paragraphen 30A, 55A, 
85A–85B und 139P werden angefügt und die Paragraphen 115 und 120 werden gestrichen. Die Paragraphen 29–30, 
112, 116, 118 und 121 werden nicht geändert, sondern lediglich angeführt, um die Übersicht zu erleichtern. 

Vollständiger Abschluss 

10.  Ein vollständiger Abschluss besteht aus: 

a)  einer Bilanz zum Abschlussstichtag; 

b)  einer Darstellung von Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis („Gesamtergebnisrechnung“) 
für die Periode; 

c)  einer Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Periode; 

d)  einer Kapitalflussrechnung für die Periode; 

e)  dem Anhang, der eine Darstellung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden und sonstige 
Erläuterungen enthält; 

(ea)  Vergleichsinformationen hinsichtlich der vorangegangenen Periode, so wie in den Paragraphen 38 
und 38A spezifiziert; und 

f) einer Bilanz zu Beginn der vorangegangenen Periode, wenn ein Unternehmen eine Rechnungsle
gungsmethode rückwirkend anwendet oder Posten im Abschluss rückwirkend anpasst oder Posten 
im Abschluss rückwirkend gemäß den Paragraphen 40A-40D umgliedert. 

Ein Unternehmen kann für diese Bestandteile andere Bezeichnungen als die in diesem Standard 
vorgesehenen Begriffe verwenden. So kann ein Unternehmen beispielsweise die Bezeichnung „Gesamter
gebnisrechnung“ anstatt „Darstellung von Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis“ verwenden. 

… 

Wesentlichkeit und Zusammenfassung von Posten 

29.  Ein Unternehmen hat jede wesentliche Gruppe gleichartiger Posten gesondert darzustellen. Posten einer 
nicht ähnlichen Art oder Funktion werden gesondert dargestellt, sofern sie nicht unwesentlich sind. 

30.  Abschlüsse resultieren aus der Verarbeitung einer großen Anzahl von Geschäftsvorfällen oder sonstigen 
Ereignissen, die strukturiert werden, indem sie gemäß ihrer Art oder ihrer Funktion zu Gruppen zusammengefasst 
werden. In der abschließenden Phase des Zusammenfassungs- und Gliederungsprozesses werden die zusammen
gefassten und klassifizierten Daten dargestellt, die als Posten in den Abschlussbestandteilen ausgewiesen werden. 
Ist ein Posten für sich allein betrachtet nicht von wesentlicher Bedeutung, wird er mit anderen Posten entweder in 
einem bestimmten Abschlussbestandteil oder in den Anhangangaben zusammengefasst. Ein Posten, der nicht 
wesentlich genug ist, eine gesonderte Darstellung in den genannten Abschlussbestandteilen zu rechtfertigen, kann 
dennoch eine gesonderte Darstellung in den Anhangangaben rechtfertigen. 

30A  Bei der Anwendung dieses Standards und anderer IFRS entscheidet das Unternehmen unter Berücksichtigung aller 
maßgeblichen Sachverhalte und Umstände, wie es die Informationen in den Abschlussbestandteilen einschließlich 
der Anhangangaben zusammenfasst. Ein Unternehmen darf die Verständlichkeit seiner Abschlussbestandteile nicht 
erschweren, indem es wesentliche Informationen dadurch verschleiert, dass es sie zusammen mit unwesentlichen 
Informationen aufführt oder dass es wesentliche Posten unterschiedlicher Art oder Funktion zusammenfasst. 
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31.  Einige IFRS nennen die Informationen, die in den Abschlussbestandteilen einschließlich der Anhangangaben 
enthalten sein müssen. Ein Unternehmen braucht einer bestimmten Angabeverpflichtung eines IFRS nicht 
nachzukommen, wenn die anzugebende Information nicht wesentlich ist. Dies gilt selbst dann, wenn der IFRS 
bestimmte Anforderungen oder Mindestanforderungen vorgibt. Ein Unternehmen hat außerdem die Bereitstellung 
zusätzlicher Angaben in Betracht zu ziehen, wenn die Anforderungen in den IFRS unzureichend sind, um es den 
Adressaten des Abschlusses zu ermöglichen, die Auswirkungen einzelner Geschäftsvorfälle sowie sonstiger 
Ereignisse und Bedingungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu verstehen. 

… 

Informationen, die in der Bilanz darzustellen sind 

54.  In der Bilanz sind zumindest nachfolgende Posten darzustellen: 

a)  … 

55.  Ein Unternehmen hat in der Bilanz zusätzliche Posten (gegebenenfalls durch Einzeldarstellung der unter 
Paragraph 54 aufgeführten Posten), Überschriften und Zwischensummen darzustellen, wenn eine solche 
Darstellung für das Verständnis der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens relevant ist. 

55A  Zwischensummen, die ein Unternehmen gemäß Paragraph 55 darstellt, 

a)  müssen aus Posten mit gemäß den IFRS angesetzten und bewerteten Beträgen bestehen; 

b)  müssen in einer Weise dargestellt und bezeichnet sein, die klar erkennen lässt, welche Posten in der 
Zwischensumme zusammengefasst sind; 

c)  müssen gemäß Paragraph 45 von Periode zu Periode stetig dargestellt werden; und 

d)  dürfen nicht stärker hervorgehoben werden als die gemäß den IFRS in der Bilanz darzustellenden 
Zwischensummen und Summen. 

… 

Informationen, die im Abschnitt „sonstiges Ergebnis“ auszuweisen sind 

82A  Im Abschnitt „sonstiges Ergebnis“ sind für die Beträge der Periode nachfolgende Posten auszuweisen: 

a)  Posten des sonstigen Ergebnisses (mit Ausnahme der Beträge nach Paragraph b), nach Art des 
Betrags klassifiziert und getrennt nach den Posten, die gemäß anderen IFRS 

i)  nicht zu einem späteren Zeitpunkt in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden; und 

ii)  zu einem späteren Zeitpunkt in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern 
bestimmte Bedingungen erfüllt sind. 

b)  Anteil von assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity- 
Methode bilanziert werden, am sonstigen Ergebnis, getrennt nach den Posten, die gemäß anderen 
IFRS 

i)  nicht zu einem späteren Zeitpunkt in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden; und 

ii)  zu einem späteren Zeitpunkt in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern 
bestimmte Bedingungen erfüllt sind. 

… 

85.  Ein Unternehmen hat in der/den Darstellung/en von Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis 
zusätzliche Posten (gegebenenfalls durch Einzeldarstellung der unter Paragraph 82 aufgeführten Posten), 
Überschriften und Zwischensummen einzufügen, wenn eine solche Darstellung für das Verständnis der 
Ertragslage des Unternehmens relevant ist. 

85A  Zwischensummen, die ein Unternehmen gemäß Paragraph 85 darstellt, 

a)  müssen aus Posten mit gemäß den IFRS angesetzten und bewerteten Beträgen bestehen; 

b)  müssen in einer Weise dargestellt und bezeichnet sein, die klar erkennen lässt, welche Posten in der 
Zwischensumme zusammengefasst sind; 
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c)  müssen gemäß Paragraph 45 von Periode zu Periode stetig dargestellt werden; und 

d)  dürfen nicht stärker hervorgehoben werden als die gemäß den IFRS in der/den Darstellung/en von Gewinn 
oder Verlust und sonstigem Ergebnis auszuweisenden Zwischensummen und Summen. 

85B  Ein Unternehmen hat die Posten in der/den Darstellung/en von Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis so 
darzustellen, dass eine Abstimmung zwischen den gemäß Paragraph 85 dargestellten Zwischensummen und den 
Zwischensummen oder Summen, die die IFRS für solche Abschlussbestandteile vorschreiben, möglich ist. 

… 

Struktur 

112.  Der Anhang soll: 

a)  Informationen über die Grundlagen der Aufstellung des Abschlusses und die spezifischen 
Rechnungslegungsmethoden, die gemäß den Paragraphen 117—124 angewandt worden sind, 
darstellen; 

b) die nach IFRS erforderlichen Informationen offen legen, die nicht in den anderen Abschlussbes
tandteilen ausgewiesen sind, und 

c)  Informationen bereitstellen, die nicht in anderen Abschlussbestandteilen ausgewiesen werden, für 
das Verständnis derselben jedoch relevant sind. 

113.  Ein Unternehmen hat die Anhangangaben, soweit durchführbar, systematisch darzustellen. Bei der 
Festlegung der Darstellungssystematik berücksichtigt das Unternehmen, wie sich diese auf die Verständ
lichkeit und Vergleichbarkeit ihrer Abschlüsse auswirkt. Jeder Posten in der Bilanz, der/den 
Darstellung/en von Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis, der Eigenkapitalveränderungsrechnung 
und der Kapitalf lussrechnung muss mit einem Querverweis auf sämtliche zugehörigen Informationen im 
Anhang versehen sein. 

114.  Eine systematische Ordnung oder Gliederung der Anhangangaben bedeutet beispielsweise, 

a)  dass Tätigkeitsbereiche hervorgehoben werden, die nach Einschätzung des Unternehmens für das Verständnis 
seiner Vermögens-, Finanz- und Ertragslage besonders relevant sind, indem beispielsweise Informationen zu 
bestimmten betrieblichen Tätigkeiten zusammengefasst werden; 

b)  dass Informationen über Posten, die in ähnlicher Weise bewertet werden, beispielsweise über zum 
beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte, zusammengefasst werden; oder 

c)  dass die Posten in der Reihenfolge ausgewiesen werden, in der sie in der/den Darstellung/en von Gewinn 
oder Verlust und sonstigem Ergebnis und der Bilanz aufgeführt sind, nämlich: 

i)  Bestätigung der Übereinstimmung mit IFRS (siehe Paragraph 16); 

ii)  Darstellung der wesentlichen angewandten Rechnungslegungsmethoden (siehe Paragraph 117); 

iii)  ergänzende Informationen zu den in der Bilanz, der/den Darstellung/en von Gewinn oder Verlust und 
sonstigem Ergebnis, der Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung dargestellten 
Posten in der Reihenfolge, in der jeder Abschlussbestandteil und jeder Posten dargestellt wird; und 

iv)  andere Angaben, einschließlich: 

(1)  Eventualverbindlichkeiten (siehe IAS 37) und nicht bilanzierte vertragliche Verpflichtungen, und 

(2)  nicht finanzielle Angaben, z. B. die Ziele und Methoden des Finanzrisikomanagements des 
Unternehmens (siehe IFRS 7). 

115.  [gestrichen] 

116.  Ein Unternehmen kann Informationen über die Grundlagen der Aufstellung des Abschlusses und die spezifischen 
Rechnungslegungsmethoden als gesonderten Teil des Abschlusses darstellen. 
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Angabe der Rechnungslegungsmethoden 

117.  Ein Unternehmen hat in der Darstellung der maßgeblichen Rechnungslegungsmethoden Folgendes 
anzugeben: 

a)  die bei der Erstellung des Abschlusses herangezogene(n) Bewertungsgrundlage(n); und 

b)  sonstige angewandte Rechnungslegungsmethoden, die für das Verständnis des Abschlusses relevant 
sind. 

118.  Es ist wichtig, dass ein Unternehmen die Adressaten über die verwendete(n) Bewertungsgrundlage(n) 
(z. B. historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Tageswert, Nettoveräußerungswert, beizulegender 
Zeitwert oder erzielbarer Betrag) informiert, da die Grundlage, auf der der gesamte Abschluss aufgestellt ist, die 
Analyse der Adressaten maßgeblich beeinflussen kann. Wendet ein Unternehmen im Abschluss mehr als eine 
Bewertungsgrundlage an, wenn beispielsweise bestimmte Gruppen von Vermögenswerten neu bewertet werden, 
ist es ausreichend, einen Hinweis auf die Gruppen von Vermögenswerten und Schulden zu geben, auf die die 
jeweilige Bewertungsgrundlage angewandt wird. 

119.  Bei der Entscheidung darüber, ob eine bestimmte Rechnungslegungsmethode anzugeben ist, wägt das 
Management ab, ob die Angaben über die Art und Weise, wie Geschäftsvorfälle, sonstige Ereignisse und 
Bedingungen in der dargestellten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wiedergegeben werden, zum Verständnis 
der Adressaten beitragen. Jedes Unternehmen berücksichtigt die Art seiner Geschäftstätigkeit und die Rechnungsle
gungsmethoden, von denen die Adressaten des Abschlusses erwarten würden, dass sie für diesen 
Unternehmenstyp angegeben werden. Die Darstellung bestimmter Rechnungslegungsmethoden ist für Adressaten 
besonders vorteilhaft, wenn solche Methoden aus den in den IFRS zugelassenen Alternativen ausgewählt werden. 
Ein Beispiel ist die Angabe, ob ein Unternehmen den beizulegenden Zeitwert oder das Kostenmodell auf seine als 
Finanzinvestition gehaltene Immobilie anwendet (siehe IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien). Einige 
IFRS schreiben die Angabe bestimmter Rechnungslegungsmethoden vor, einschließlich der Wahl, die die Unterneh
mensführung zwischen verschiedenen zulässigen Methoden trifft. Beispielsweise ist nach IAS 16 die Bewertungs
grundlage für Sachanlagen anzugeben. 

120.  [gestrichen] 

121.  Eine Rechnungslegungsmethode kann aufgrund der Tätigkeiten des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen, 
selbst wenn die Beträge für die aktuelle sowie für frühere Perioden unwesentlich sind. Es ist ebenfalls zweckmäßig, 
jede wesentliche Rechnungslegungsmethode anzugeben, die zwar nicht von den IFRS vorgeschrieben ist, die das 
Unternehmen aber in Übereinstimmung mit IAS 8 auswählt und anwendet. 

122.  Ein Unternehmen hat zusammen mit der Darstellung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden oder 
sonstigen Erläuterungen anzugeben, welche Ermessensentscheidungen — mit Ausnahme solcher, bei 
denen Schätzungen einfließen (siehe Paragraph 125) — das Management bei der Anwendung der 
Rechnungslegungsmethoden getroffen hat und welche Ermessensentscheidungen die Beträge im 
Abschluss am wesentlichsten beeinflussen. 

… 

ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN UND ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS 

… 

139P  Mit der im Dezember 2014 veröffentlichten Verlautbarung Angabeninitiative (Änderungen an IAS 1) wurden die 
Paragraphen 10, 31, 54–55, 82A, 85, 113–114, 117, 119 und 122 geändert, die Paragraphen 30A, 55A und 
85A–85B angefügt und die Paragraphen 115 und 120 gestrichen. Diese Änderungen sind auf Geschäftsjahre 
anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Die 
Unternehmen sind nicht verpflichtet, in Bezug auf diese Änderungen die in den Paragraphen 28–30 des IAS 8 
geforderten Angaben zu machen. 

Folgeänderungen an anderen Standards 

IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben 

Paragraph 21 wird geändert und Paragraph 44BB wird angefügt. 

Rechnungslegungsmethoden 

21.  Gemäß Paragraph 117 des IAS 1 Darstellung des Abschlusses (überarbeitet 2007) macht ein Unternehmen in der 
Darstellung der maßgeblichen Rechnungslegungsmethoden Angaben über die bei der Erstellung des Abschlusses 
herangezogene(n) Bewertungsgrundlage(n) und die sonstigen angewandten Rechnungslegungsmethoden, die für 
das Verständnis des Abschlusses relevant sind. 

… 
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ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS UND ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN 

… 

44BB  Mit der im Dezember 2014 veröffentlichten Verlautbarung Angabeninitiative (Änderung des IAS 1) wurden die 
Paragraphen 21 und B5 geändert. Diese Änderungen sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am 1. Januar 2016 
oder danach beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. 

In Anhang B wird Paragraph B5 geändert. 

Weitere Angaben — Rechnungslegungsmethoden (Paragraph 21) 

B5  Nach Paragraph 21 sind die bei Erstellung des Abschlusses herangezogene(n) Bewertungsgrundlage(n) sowie die 
sonstigen für das Verständnis des Abschlusses relevanten Rechnungslegungsmethoden anzugeben. Für Finanz
instrumente können diese Angaben folgende Informationen umfassen: 

a)  … 

Paragraph 122 des IAS 1 (überarbeitet 2007) verlangt auch, dass Unternehmen zusammen mit der Darstellung der 
wesentlichen Rechnungslegungsmethoden oder sonstigen Erläuterungen die Ermessensausübung des Managements bei 
der Anwendung der Rechnungslegungsmethoden — mit Ausnahme solcher, bei denen Schätzungen einfließen —, die 
die Beträge im Abschluss am Wesentlichsten beeinflussen, angeben. 

IAS 34 Zwischenberichterstattung 

Paragraph 5 wird geändert und Paragraph 57 wird angefügt. 

INHALT EINES ZWISCHENBERICHTS 

5.  IAS 1 definiert für einen vollständigen Abschluss folgende Bestandteile: 

… 

e)  den Anhang, der eine Darstellung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden und sonstige Erläuterungen 
enthält; 

… 

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS 

… 

57.  Mit der im Dezember 2014 veröffentlichten Verlautbarung Angabeninitiative (Änderungen an IAS 1) wurde 
Paragraph 5 geändert. Diese Änderung ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2016 
beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.  
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